
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
18. Wahlperiode 

 

Drucksache  18/423 

 03.08.2022 
 

Datum des Originals: 03.08.2022/Ausgegeben: 04.08.2022 

 
 
Kleine Anfrage 281 
 
des Abgeordneten Dr. Martin Vincentz   AfD 
 
Erstes Fazit des Notfallkonzeptes: Welche Erkenntnisse liegen zum Drei-Stufen-Plan 
des G-BA vor? 
 
 
Am 19. April 2018 verkündete der G-BA in einer Pressemitteilung den Beschluss eines neuen 
Notfallkonzeptes1. Dieses beinhaltet die Einführung eines Stufensystems der stationären 
Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften Sozialgesetzbuches 
(SGB V), das wiederum die Kürzung von Vergütungszuschüssen für jene Krankenhäuser nach 
sich zieht, welche die Stufenkriterien nicht oder nur teilweise erfüllen können.   
 
Der G-BA-Vorsitzende Josef Hecken erklärte vor dem Hintergrund der im Vorfeld 
stattgefundenen Debatten, dass die Notfallversorgung durch das neue Konzept in 
strukturschwachen Gebieten gewährleistet bleibe. Hecken sagte dazu, dass „mit dem 
Notfallkonzept, [...] die unverzichtbaren medizinischen Anforderungen für die 
Patientenversorgung erfüllt sind“, und ergänzte im weiteren Verlauf, das „macht die 
Finanzierung zielgenauer und gerechter als bisher, gleichzeitig werden qualitätssichernde 
Standards für Notfallstrukturen gesetzt.“2 
 
Während sich die Krankenkassen zusammen mit der kassenärztlichen Bundesvereinigung bei 
der Abstimmung im G-BA durchsetzen konnten, gab es jedoch Unmut und Kritik vonseiten der 
Deutschen Krankenhausgewerkschaft (DKG).  Der Präsident der DKG, Gerald Gaß, kritisierte 
u.a., dass Krankenhäuser mit dieser Entscheidung ein „Siegel“ bekommen würden, während 
Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der DKG, zu bedenken gab, dass es sich hierbei um ein 
Umverteilungsprogramm von Geldern handeln würde, bei denen die Kriterien nicht eindeutig 
definiert seien3. Die Meinungen gingen ebenfalls bei der Beurteilung der Konsequenzen für 
die Patienten auseinander.  Der Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft 
Brandenburg, kommentiert die neue Regelung mit den kritischen Worten: „Den Schaden 
werden die Patienten haben, die Rettungswagen werden mit den Notfallpatienten deutlich 
längere Wege fahren müssen“4. Diametral entgegengesetzt zeigte sich die Einschätzung eines 
ehemaligen Vorstandsvizes des GKV-Spitzenverbandes, der die Überzeugung teilte, dass die 
neue Regelung dazu beitragen würde, Menschenleben zu retten5. 

                                                
1 Siehe g-ba.de, Pressemitteilung vom 19.04.2018 https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-
meldungen/744/ 
2 Ebd. 
3 Siehe Aerzteblatt.de, „Notfallkonzept: G-BA beschließt Drei-Stufen-Plan“ 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/94636/Notfallkonzept-G-BA-beschliesst-Drei-Stufen-Plan, Zugriff vom 
12.07.2022 
4 Siehe MedicalTribune.de, „Stufenplan des G-BA: Licht aus in vielen Notaufnahmen“ https://www.medical-
tribune.de/meinung-und-dialog/artikel/stufenplan-des-g-ba-licht-aus-in-vielen-notaufnahmen/, Zugriff vom 
13.07.2022 
5 Ebd 
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Notfallkliniken wurde eine Übergangsphase von fünf Jahren gegeben6, um sich bau- und 
organisationstechnisch der neuen Struktur anpassen zu können. Nach über vier Jahren neigt 
sich diese Phase nun dem Ende entgegen, was uns den Anlass zu einer ersten Evaluierung 
gibt. Neben dem priorisiertem Wohl der Patienten gilt es auch zu verstehen, welche realen 
strukturellen Konsequenzen für die Notfallversorgung in NRW durch die neue Regelung 
entstehen. Ebenfalls stellt sich die Frage nach der Praktikabilität des neuen Konzeptes für 
NRW. Laut Beschluss bleibt die Hoheit der Krankenhausplanung bei den Ländern, was zur 
Folge hat, dass diese trotz Stufenvorgabe Krankenhäuser in andere Kategorien einordnen 
können.  
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Krankenhäuser in NRW haben derzeit einen Status als Notfallkrankenhaus? 

(Bitte aufschlüsseln nach Kommune und den drei Stufen Basisnotfallversorgung, 
erweiterte bzw. umfassende Notfallversorgung) 

 
2. Wie viele Krankenhäuser wurden in NRW trotz Vorgabe für die Stufe in eine andere 

Kategorie eingeordnet? (Bitte aufschlüsseln nach Kommune) 
 
3. Inwieweit hat sich der Wegfall der Zuschüsse zur stationären Notfallversorgung auch auf 

die ambulante Notfallversorgung der betroffenen Krankenhäuser ausgewirkt? 
 
4. Inwieweit hat sich der Wegfall der Zuschüsse auf die Strukturqualität der ambulanten 

Notfallversorgung ausgewirkt? 
 
5. Gibt es konkrete Erkenntnisse, die auf positive Auswirkungen des neuen Stufenplans 

auf die Versorgung von Notfallpatienten hinweisen? 
 
 
 
 
Dr. Martin Vincentz 
 
 

                                                
6 Siehe Aerzteblatt.de, „Notfallkonzept: G-BA beschließt Drei-Stufen-Plan“ 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/94636/Notfallkonzept-G-BA-beschliesst-Drei-Stufen-Plan, Zugriff vom 
12.07.2022 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/94636/Notfallkonzept-G-BA-beschliesst-Drei-Stufen-Plan

